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bie ganse gtont beS iftathaufeS ein unb fteUt bie ®e=

ßaHung bel legten Sanboogts bat. 3Jiit feinen übet-
lebensgroßen, fraftooüen ©eftalten in bet materifdjen,
farbenreichen ïradjjt bet 3opfjeit, beherrfdfjt e§ nun ben

ganzen an ß<h fdfjon reijnoHen Stabtplafc. ®er Reiftet,
©rnß Rommen, hot ßch bamit felber ein ®enlmal ge-
fefct. 2Bie ber „Dberlänber anseiger" oetntmmt, werben
bte Roßen beS wertooUen SBetleS aus freiwilligen 2ftU=
teln beftritten. ®er erfte anßoß baju gtng wohl non
#ettn Slrd^itett granj ®ehm, im a«hitelturbuteau ®ehm
unb Sftigg in iftagas uuS, welche girma ßch fdßon große
aSerbtenfte um bas Stabtbilb non 3Ratenfetb erworben
hat, unb ber ©ebanle fanb einen eifrigen görbeter im
rührigen Stabtpräßbenten. SBir beglüctroünfc|en eine 93e=

Dotierung, bte eine oerßänbniSooHe 93ehörbe unb opfer»
willige SBürger ihr eigen nennt, um fo wahrhaft fd^ßne
Çeimatroerfe ju fd^affen. üftatenfelb ift unbeblngt auf
bem richtigen 2öege, wenn eS ben ©baratter bei „alten
StäbtcijenS" erhalten unb wteber IjerfteHen will.

Sie Alters» unb §inter(ojfenen*

Berfldjeruno.
(Stugjug au§ einem Referate.)

anläßlich ber abßimmung über bte ailoholoorlage
haben bte greunbe ber SßetfaßungSreoißon mit großem
Jlacßbrudl auf bie öebeutung ber SReoißonSbeßimmungen
für^bte lommenbe alters* unb ^Interlaßenenoerßcherung
hlngewiefen. ®te ailoholteoißon war als Seftanbteil
ber glnansterung bei großen, lommenben SosialwerleS
gebaut, bte ®etblnbung mit ber 3llter§- unb Çinterlaf*
fenenoetßchetung hat itjr fä)lußenblich sur annähme
burdb baS Soll oerbolfen. ®te eigentliche ©runblage
ber 3llterS= unb £intetlaßenenoetß<herung Hegt aber in
ïïrt. 34 quarter ber SunbeSoetfaffung, welcher folgen«
ben Sßortlaut bat:
ti „®er Sunb wirb auf bem Siege ber ©efefcgebung

bte alters* unb bte ^interlaffenenoerßdherung ein*
richten ; er ift befugt, auf einen fpätern gettpunlt auch
bie ^noallbenoerßchetung etnsufäbren.

@t lann btefe Serß^erungSjwetge allgemetn ober
für etnselne 93eoölletung8llaßen obltgatorifch erllären.

®te ®ur«hfübrung erfolgt unter äftitwirlung ber
Rantone; eS lönnen öffentliche unb prioate JBerßdjje'
rungSlaffen beigesogen werben.

®te beiben etßen SetßchetungSjroeige ftnb gleich*
Seitig einsufübten.

®ie ftnansteHen Seiftungen beS SunbeS unb ber
Rantone bfirfen ßdß sufammen auf ntdfjt mebr als bte
£älfte beS ©efamtbebarfeS ber ÜBetßcherung belaufen.

Som 1. Januar 1926 an letftet ber S3unb etnen
Seitrag in ber §öhe ber gefamten ©Innahmen aus
ber ßStaltfchen S3elaftung beS SabalS an bte alters*
unb §lnterlaßenenoerßcherung.

®er anteil beS SSunbeS an ben ffteineinnabmen aus
einer lünftigen ßSlaltfdEjen Selaftung gebrannter SBaffer
wirb für bte alters* unb §lnterlaßenenoetßcherung oer*
wenbet."

®lefe Seftimmung würbe belanntltch anläßlich ber
S3etfaßungSreoißon nom 6. ®esember 1925 angenommen.

Sofort nadh annähme bicfer SerfaffungSbeftimmung
hat ßch bas SoIlSwirtfdhaftSbepartement an bte ®urdb«
führnng ber nötigen Verarbeiten ftatiftifdher unb ßnam*
technif^er Sftatur gemadht. ®te Statißil ergab, baß tn
ber Schweis 3-400,000 ©reife unb ©reißnnen leben,
benen bie aiterSoerßcherung suteil lommen foDte. ®ie

geßßeüung ber S3eredhtigten führte sur grage bet glnan*
Sterung biefeS Unternehmens. Soll eine sentrale SSunbeS*

anftalt gegrünbet werben als eigentlichen VetßdherungS,
träger, ober follte man otelmehr bem fßrtnsip ber lan>
tonalen Raffen folgen? @8 fteUte ßch ferner biegrage,
ob ein SeclungSlapital für baS su übernehmenbe 33er*

ßdijerungSrißlo gefdßaßen werben follte. ©erabe bie ®r<

fahrungen bte mit ber „Suoal" gemacht würben, bewog
bas ®epartement basu non ber ©rünbung etner 3ew
tralanftalt absufehen. gerner führte bte ïatfadfje, baß
bie Schaffung etneS ®edlungSlapitalS einige Sftilliarbeii
beanfpruchen müßte, basu, hleoon Umgang su nehmen.
3Rit biefem ®edlungSlapital hat eS folgenbe S3ewanbtniS:

SGßenn eine VerßcfjerungSgefeUfchaft ein fftißlo oer*
ßdßert, fo muß ße tn ihrer SBitans biefem fftißlo gegen*
über einen aitiopoßen aufhellen lönnen. Siefer aitio»
poften iß bas ®edtungSlapital, b. h- populär auSgebrfidlt,
ber S3etrag ber bie ©efellfdhaft für baS übernommene
fftißlo bedlt. ®le Çôhe blefer ®edfangSlapitalten werben
auf mathematifcher ©runbiage errechnet, geßüfct auf bie

^rinsipten ber fogenannten 3Bahrfc$etnlichtettSrechnung.
àHe unfere SSerßcherungSgefeUfchaften arbeiten mit etnem

berartigen ®edlung8lapital. 3e größer ber Umfang einer
SSerfttherungSgefenfchaft iß, urnfo größer iß natürlich
auch *>uS ®edlungSlapital.

©ine fchwetserifche, sentrale S3erßcherungSanßalt, beten
ßaansieQe Strultur auf bem RapitalbedungSoerfahren
beruhte, würbe ein ®e<fungSfapital, wie bereits erwähnt,
oon einigen 3ftiHiatben beanfpruchen. ®te Ronsentration
berärtiger Summen tn eine S3unbeSanßalt wäre nicht
nur polttifdh gefährlich, fonbern es wäre ba auch mit
einer erhöhten Sßerlußgefahr su rechnen. ®utdj unglüdl*
liehe ^Manipulation einselner lönnte ba baS SBetftdherungS*
werl gefährbet werben, anläßlich beS 3«*faHeS ber

beuif^ers SJaluta gingen belanntlieh unferem Sanbe
burdß bie ©ntwertung ber beutfehen S3erßcherungSpolicen
Unfummen oetloren, tro^bem eS felnerseit baS eib»

genöflifjhe S3erßcherungSamt tn ber $anb gehabt hätte,
bie nötige ®edlung ß«h su oetfehaffen. ®a8 Schwetser*
ooll hat btefeS furdßtbare ®ebalel gefcßtuclt, ohne über*

haupt nur bie S3erantwortlichleiten feßsußeKen. thnlicheS
lönnte ßch auf einer eibgenößifchen S3erßcherungSanßaIt
SwetfeüoS auch ereignen. 3ftan hat ßdß beShalb nah
einiger Überlegung nach einer anbetn art ber glnanjte>
rung umgefehen, unb man hat ßdfj fchließlidh entfehloßen,
bas ganse SSerßcherungSwetl auf bem fogenannten Um*

lageoerfahren aufsubauen. S3etm Umlageoerfahren iß bie

Schaßung eines SedtungSlapitalS nicht nötig. Sämtliche
Seißungen ber SSerßcherten werben einfach auf bie S3e<

rechtigten umgelegt, unb ba tn etner aiterSoetßcherutifl
felbßoetßänblich bie äftittel burch bte jüngern ®enera<
tionen aufgebracht werben müßen, unb bie ältern @e*

nerationen bte S3esug8berechtigten ßnb, fo lommt eS

barauf htnauS, baß bie junge ©eneration für bie alte

©eneration bie SSerßcherung aufbringt. 3ß bte junge
©eneration alt geworben, fo wirb »teberum eine jüngere
©eneration nachgewachfen fein, bie wieber bie nötigen
Summen für bie alte ©eneration aufbringt. ®aS fßrtnjip
heißt alfo beim Umlageoerfahren luts: ®te Qungen
forgen für bte alten. ®abei beruht baS ganse SBerßh«'

rungSwerl alfo gletchfam auf ber lonttnuterlichen fßw
fperität beS SanbeS. @8 beruht auf ber arbeitsfreubigfeit
aller lommenben ©enerationen.

auf biefem ßnansteflen ©runbprinsip hot baS 3Sollî'
wirtfehaftsbepartement einen ©ntwurf etneS S3unbeSgefe|eî
über bie alters* unb §lntetlaffenenoerßcherung ouSg«'

arbeitet. ®iefet ©ntwurf ßelß surjett sur Beratung not
bem eibgenößifdhen Parlament. ®a et aber in feilten

©runbfähen oon allen politifchen Parteien, fowie auch

oon ben Spifsenoetbänben unfereS §anbel8, unferet
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die ganze Front des Rathauses ein und stellt die Be-
stallung des letzten Landvogts dar. Mit seinen über-
lebensgroßen, kraftvollen Gestalten in der malerischen,
farbenreichen Tracht der Zopfzeit, beherrscht es nun den

ganzen an sich schon reizvollen Stadtplatz. Der Meister,
Ernst Thommen, hat sich damit selber ein Denkmal ge-
setzt. Wie der „Oberländer Anzeiger" vernimmt, werden
die Kosten des wertvollen Werkes aus freiwilligen Mit-
teln bestritten. Der erste Anstoß dazu ging wohl von
Herrn Architekt Franz Dehm, im Architekturbureau Dehm
und Nigg in Ragaz aus, welche Firma sich schon große
Verdienste um das Stadtbild von Matenfeld erworben
hat, und der Gedanke fand einen eifrigen Förderer im
rührigen Stadtpräfidenten. Wir beglückwünschen eine Be-
völkerung, die eine verständnisvolle Behörde und opfer-
willige Bürger ihr eigen nennt, um so wahrhaft schöne

Hetmatwerke zu schaffen. Matenfeld ist unbedingt auf
dem richtigen Wege, wenn es den Charakter des „alten
Städtchens" erhalten und wieder herstellen will.

Die Alters- und Hinterlassenen-

Versicherung.
(Auszug aus einem Referate.)

Anläßlich der Abstimmung über die Alkoholoorlage
haben die Freunde der Verfassungsrevision mit großem
Nachdruck auf die Bedeutung der Revisionsbestimmungen
für.die kommende Alters- und Hinterlassenenversicherung
hingewiesen. Die Alkoholrevision war als Bestandteil
der Finanzierung des großen, kommenden Sozialwerkes
gedacht, die Verbindung mit der Alters- und Hinterlas-
senenversicherung hat ihr schlußendlich zur Annahme
durch das Volk oerholfen. Die eigentliche Grundlage
der Alters- und Hinterlassenenversicherung liegt aber in
Art. 34 gusrter der Bundesverfassung, welcher folgen-
den Wortlaut hat:

I- „Der Bund wird auf dem Wege der Gesetzgebung
die Alters- und die Hinterlassenenversicherung ein-
richten; er ist befugt, auf einen spätern Zeitpunkt auch
die Invalidenversicherung einzuführen.

Er kann diese Verficherungszweige allgemein oder
für einzelne Bevölkerungsklassen obligatorisch erklären.

Die Durchführung erfolgt unter Mitwirkung der
Kantone; es können öffentliche und private Versiche-
rungskassen beigezogen werden.

Die beiden ersten Verficherungszweige sind gleich-
zettig einzuführen.

Die finanziellen Leistungen des Bundes und der
Kantone dürfen sich zusammen auf nicht mehr als die
Hälfte des Gesamtbedarfes der Versicherung belaufen.

Vom 1. Januar 1926 an leistet der Bund einen
Beitrag in der Höhe der gesamten Einnahmen aus
der fiskalischen Belastung des Tabaks an die Alters-
und Hinterlassenenversicherung.

Der Anteil des Bundes an den Reineinnahmen aus
einer künftigen fiskalischen Belastung gebrannter Waffer
wird für die Alters- und Hinterlassenenversicherung ver-
wendet."

Diese Bestimmung wurde bekanntlich anläßlich der
Verfassungsrevision vom 6. Dezember 1925 angenommen.

Sofort nach Annahme dieser Verfassungsbestimmung
hat sich das Volkswirtschaftsdepartement an die Durch-
führung der nötigen Vorarbeiten statistischer und finanz-
technischer Natur gemacht. Die Statistik ergab, daß in
der Schweiz 3-400,000 Greise und Greifinnen leben,
denen die Altersversicherung zuteil kommen sollte. Die

Feststellung der Berechtigten führte zur Frage der Finan-
zierung dieses Unternehmens. Toll eine zentrale Bundes-
anstatt gegründet werden als eigentlichen Versicherungs-
träger, oder sollte man vielmehr dem Prinzip der kan>

tonalen Kassen folgen? Es stellte sich ferner die Frage,
ob ein Deckungskapital für das zu übernehmende Ver-
stcherungSristko geschaffen werden sollte. Gerade die Er-
fahrungen die mit der „Suval" gemacht wurden, bewog
das Departement dazu von der Gründung einer Zen-
tralanstalt abzusehen. Ferner führte die Tatsache, daß
die Schaffung eines Deckungskapitals einige Milliarden
beanspruchen müßte, dazu, htevon Umgang zu nehmen.
Mit diesem Deckungskapital hat es folgende Bewandtnis:

Wenn eine Versicherungsgesellschaft ein Risiko ver-
sichert, so muß sie in ihrer Bilanz diesem Risiko gegen-
über einen Aktivposten aufstellen können. Tiefer Aktiv-
Posten ist das Deckungskapital, d. h. populär ausgedrückt,
der Betrag der die Gesellschaft für das übernommene
Risiko deckt. Die Höhe dieser Deckungskapitalien werden
auf mathematischer Grundlage errechnet, gestützt auf die

Prinzipien der sogenannten Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Alle unsere Versicherungsgesellschaften arbeiten mit einem

derartigen Deckungskapital. Je größer der Umfang einer
Versicherungsgesellschaft ist, umso größer ist natürlich
auch das Deckungskapital.

Eine schweizerische, zentrale Versicherungsanstalt, deren
finanzielle Struktur auf dem Kapitaldeckungsoerfahren
beruhte, würde ein Deckungskapital, wie bereits erwähnt,
von einigen Milliarden beanspruchen. Die Konzentration
derartiger Summen in eine Bundesanstalt wäre nicht
nur politisch gefährlich, sondern es wäre da auch mit
einer erhöhten Verlustgefahr zu rechnen. Durch unglück-
liche Manipulation einzelner könnte da das Versicherungs-
werk gefährdet werden. Anläßlich des Zerfalles der

deutschen Vàta gingen bekanntlich unserem Lande
durch die Entwertung der deutschen Versicherungspolicen
Unsummen verloren, trotzdem es seinerzeit das eid-

genöffisihe Verficherungsamt in der Hand gehabt hätte,
die nötige Deckung sich zu verschaffen. Das Schweizer-
volk hat dieses furchtbare Debakel geschluckt, ohne über-
Haupt nur die Verantwortlichkeiten festzustellen. Ähnliches
könnte sich auf einer eidgenössischen Versicherungsanstalt
zweifellos auch ereignen. Man hat sich deshalb nach

einiger Überlegung nach einer andern Art der Finanzie-
rung umgesehen, und man hat sich schließlich entschlossen,
das ganze Versicherungswerk auf dem sogenannten Um-

lageverfahren aufzubauen. Beim Umlageoerfahren ist die

Schaffung eines Deckungskapitals nicht nötig. Sämtliche
Leistungen der Versicherten werden einfach ans die Be-

rechtigten umgelegt, und da in einer Altersversicherung
selbstverständlich die Mittel durch die jünger» Genera-
tionen aufgebracht werden müssen, und die ältern Ge-

nerationen die Bezugsberechtigten sind, so kommt es

darauf hinaus, daß die junge Generation für die alte

Generation die Versicherung aufbringt. Ist die junge
Generation alt geworden, so wird wiederum eine jüngere
Generation nachgewachsen sein, die wieder die nötigen
Summen für die alte Generation aufbringt. Das Prinzip
heißt also beim Umlageverfahren kurz: Die Jungen
sorgen für die Alten. Dabei beruht das ganze Versiche-

rungswerk also gleichsam auf der kontinuierlichen Pro-
sperität des Landes. Es beruht ans der Arbeitsfreudigkeit
aller kommenden Generationen.

Auf diesem finanziellen Grundprinzip hat das Volks-

wirtschaftsdepartement einen Entwurf eines Bundesgesetzes
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung ausge-
arbeitet. Dieser Entwurf steht zurzeit zur Beratung vor
dem eidgenössischen Parlament. Da er aber in seinen

Grundsätzen von allen politischen Parteien, sowie auch

von den Spitzenverbänden unseres Handels, unserer
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ginbuficie unb unfereS ©ewerbeS gutgeheißen werben ift,
wirb bie ®etallsberatung in ben SRäten faum mehr roe»

fentlidhe Abänberungen bringen?
SBeldfjeS finb nun bie ©tunbjüge biefer 33erficherung?
Sunädfjß ift baS ganze SBerßcßerungSwerf auf bem

ißtlnzip ber SBolfSoerßchetung aufgebaut. Alle 33ürger
finb in baS Sozialwetf miteinbezogen. ®S ift fein SBerf

ju ©unften einer beftimmten Klaffe ober SßoHSgruppe,
alle ©Heber unfereS 33olfeS finb baran in gleicher SBetfe
beteiligt, ber Atme wte ber deiche, ber |>ochgeftetlte rote

bet etnfadje SJlann. ®le 33erftc|erung ift beS mettern
für jebermann obligatorifch- 3Jtan hätte fonft ja gerabe
biejenigen Kcelfe nicht erfaßt, bie nach fahren am eheften
auf bie Setßungen ber Sletßdherung angemtefen ßnb.
3m einjelnen macht fi<h nun bie Drganifation mie folgt:

Stöger ber SSetßcherwtg finb fantonale Kaffen, bie

unabhängig oorn übrigen Staatsbetrieb oerroaltel werben
müffen, beren 33ermögen ebenfalls oom übrigen Staats»
oermögen getrennt unb felbftänbig oerwaltet werben
muß. ®lefer fantonalen SSerßcherungSfaffe ficht nun
bte Aufgabe ju, bie 33erß«herungSbeiträge ber einzelnen
einjujlehen unb bie Auszahlungen an bie 33eredhtigten
burchzuführen. ®te Seiftungen ber Kaffen finb folgenbe :

1. ®le Auszahlung etner fogenannten ©runbrente.
2. ®te Auszahlung ber Sufcjjußrente.
®ie eigentlidhe ©runbrente wirb ßnanztert burch bte

Aetiräge ber SßerßdEjerten, fomte burdh bte Beiträge ber
Arbeitgeber. ®te 3uf<hußrente wirb finanziert burch bte

Seiftungen oon 33unb unb Kantonen.
SBeldjeS ftnb nun zunächft bte 93etträge, bte bie ein»

Seinen zu leiften hoben?
3eber Sthweizetbfirger hat oom 19. bis zum 65. AI»

terSjahr einen jährlichen 33eitrag an bie 33erßdhetung zu
leiften unb zwar bezahlen SJtänner fjr. 18 jährlich unb
grauen gr. 12 jährlich- ®iefer 33etrag, ben alle 33ürger
unb ^Bürgerinnen zu bezahlen hoben, auch AuSlänber,
wenn fie mehr als ein 3ahr in ber Schweiz anfäffig
finb, wirb eine Summe oon z'*fa 40 Millionen ein»

bringen. ®aneben hot jeber Arbeitgeber für fetne An»
geftellten etnen jährlichen SBettrag oon je ffr. 15 zu be>

Zahlen. ®tefen Arbeitgeberbeitrag muß jebermann be»

Sühlen, ber frembe Kräfte als Arbeiter, ®tenftboten,
AüroangefteHte ober fonftwle In einem bienftoertragltchen
ober btenftoertragähnlichen 93erhältni8, befchäftigt. ©in
@h?paar zahlt bemnadh einen ^Beitrag oon gr. 30 jähr»
lieh- ^Befchäftigt btefeS ©bepaar einen ®tenftboten, fo
«höht ß<h ber Seitrag auf jährlich 8*. 45 unb baneben
hat natürlich audh ber ®ienftbote noch fetnen eigenen
Aettrag zu leiften. ®urch bte Arbeitgeberbeiträge werben
Sirfa 20 SMionen aufgebracht. ®urdf) btefe Seiftungen
wirb nun bte Auszahlung ber fogenannten ©runbrente
finanziert. ®te ©runbrente fleht nun folgenbe Seiftungen
oor :

a) ©Ine Altersrente oon jährlich 8*' 200 an SHänner
unb 8*auen oon Anfang beS KalenbetjahreS an,
In welkem fie baS 66. AlterSjahr zurüdtegen, bis
unb mit bem Kalenberoterteljahr, in bem ber Sob
etntritt.

b) ©ine SRente oon jährlich 8*- 150 an SBitwen, bte

im ßeitpunlt ber Serwitwung baS 50. AlterSjahr
Zurüctgelegt hoben. ®iefe SRenten finb zahlbar bis
bie ^Berechtigung ber Altersrente begtnnt. Sie fällt
bahtn mit ber SBieberoerhetratung.

An SBitroen, bie baS 50. AlterSjahr noch nicht er-
reicht haben, wirb etne Kapitalabßnbung ausbezahlt.

c) ©ine SBaifenrente oon gr. 50 jährlich, an jebeS

Ktnb, bis zuw zurückgelegten 18. AlterSjahr, fowte
etne ®oppelwaifentente oon 8*- 100 jährlich an
jebeS Kinb, oon ber ®eppeIoermaifung an bis zum
Surüctgelegten 18. AlterSjahr,

®iefe Seiftungen ber Kaffe nennt man, wie bereits
erwähnt, bie fogenannte ©runbrente, bazu îommt nun
noch bie Sufdfjußtente. ®iefe 3uf<hußrente wirb beïannt»
lieh aufgebracht burch bte ^Beiträge oon SBunb unb Kanton.
®te 3nf<hußrente beträgt baS r/afadfje ber ©runbrente.
®emnach erhöhen fidh bie Beiträge wie folgt:

Altersrente pro Sßetfon jährltch 8*- 500.
Altersrente pro ©hepaar jährlich 8^- 1000.
SBitwenrente gr. 375 jährlich-
SBaifenrente pro Klnb 8r- 125 jährlich-
®oppelwaifenrente pro Ktnb 8^- 250 jährlich.
Auf bte ©runbrente hat jebermann Anfpruch, auf

bte Sufdfjußtente aber, ba fee aus öffentlichen SWitteln
flammt, nur 33ebürftige.

®er ©efamtaufwanb ber 33erßdherung, um btefe
Seiftungen zu effeftuteren, beträgt jährlich 180 SM. 8r.
®aoon werben 60 SMionen, wte wir bereits erwähnt
haben, burch bie 33erficherten aufgebracht, 10 SMionen
werben burch bie Alfoljolteoißon aufgebracht unb 30
SMionen burch bie Sabalfteuer. SBle follen nun bie
fehlenben 80 SMionen aufgebracht werben? über bie

8lüffigmachung biefer Summe hat man lange bebatttert.
©nblich aber ift man auf folgenbe Söfung geïommen,
bie eine weitere Seiftung beS SSoIfeS ober unferer SSolfS»

wirtfehaft auSfchlteßt. SJlan fchafft für bie beßnttioe 3«=
fraftfeßung beS SBerßcherungSroerfeS etneübergangSperiobe
oon 15 fahren, währenb welcher gett nur bte halben
Kenten ausbezahlt werben, hingegen bie oollen 33etß<he»

rungSbeiträge etnfafßert werben. ®er Seginn ber 33er»

Sicherung iß gebaut auf baS Saht 1933. SiS zum
3ahre 1948 würben bann alfo nur bie halben Seiftungen
gemacht unb bie oollen SRentenauSzahlungen würben erft
im Qafjte 1948 beginnen. ®a währenb btefer Seit aber
bereits bie oollen 33erßdhetungSbeiträge ßleßen, fo ge»

lingt es fowohl beim 33unbe wie bei ben fantonalen
Kaffen einen gonbs zu äuffnen. 33erechnungen haben
ergeben, baß tiefe 8anbs nach 15 fahren auf eine

berartige §öhe angewachsen fein werben, baß fie ein

StnSerträgniS oon 18 SMionen abwerfen werben. ®a=
mit wäre bann bte ginanzterung ooü gefiebert.

®te ganze Drganifation beS SSerßcherungSwefenS iß
bemnadh benf&ar einfach, ©te beruht auf bem Sufammen»
arbeiten oon 33olf unb Staat, ße beruht auf ber Soli»
barität aller 33unbe8genoffen.

Um in ßäbtifdhen 33ethältnißen eoentueH höhere Sei»

ßungen an bie SSeredhtigten auSridhten zu lönnen, haben
bte Kantone bte 33ere«htigung, fogenannte Sufaßoerßdhe»

rungen einzuführen, hingegen bürfen für tiefe Sufaß»

oetßdherungen feine Arbeitgeberbeiträge mehr erhoben
werben. ®er Sdhwetzerifdfje ©ewerbeoerbanb hat ber

©rhebung auf Arbeitgeberbeiträgen grunbfäfcltcij S«ge»

ßimmt, hat aber auch bem SBunfdfje AuSbrudt oerliehen,

baß 33unb, Kanton unb ©emetnbe in ihren SubmifßonS»
beßimmungen bem ©ewerbeoerbanb auch etwas mehr

entgegenfommenb fein fönnten. ®er ©ewerbeßanb hat
fdhtießltdh auch mitgeholfen, bte SBenßonSfaffen unferer
öffentlichen 33erwaltungen zu fdhaffen, bie ben ßaatltchen
93eamten unb AngeßeUten ein ruhiges Atter ßdhern. ®er
©ewerbeßanb wollte übetbleS baS ganze Sozialwerf nidht

buret) bte Ablehnung beS ArbeitgeberbeitrageS zum Sehet-

tern bringen, ©erabe bie Inhaber mittlerer unb lletnerer
«Betriebe haben ßcherlidh audh etn ftntereffe an bem Su»

ßanbefommen biefer Alters- unb fünterlaffenenoerßche»

rung, benn gerabe ße wirb mit ihnen baS SoS berjenigen
Arbeiter unb Angeßeüten erleidhtern helfen, bte jahrelang
im gewerblichen ^Betriebe mitgearbeitet haben.

®ie Alters» unb $lnterlaffenenoerßdherung foil ein

Söerf umfaffenber Sotibarität zu ©unßen unferer ©reifen,
unferer SBitwen unb SBaifen fein. 3h^e Hauptaufgabe

fod fein, benjenigen, bie nach einem Seben ooDer SRüfje
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Industrie und unseres Gewerbes gutgeheißen worden ist,
wird die Detailsberatung in den Räten kaum mehr we-
sentliche Abänderungen bringen?

Welches sind nun die Grundzüge dieser Versicherung?
Zunächst ist das ganze Versicherungswerk auf dem

Prinzip der Volksverstcherung aufgebaut. Alle Bürger
find in das Sozialwerk mitetnbezogen. Es ist kein Werk
zu Gunsten einer bestimmten Klasse oder Volksgruppe,
alle Glieder unseres Volkes find daran in gleicher Weise
beteiligt, der Arme wie der Reiche, der Hochgestellte wie
der einfache Mann. Die Versicherung ist des weitern
für jedermann obligatorisch. Man hätte sonst ja gerade
diejenigen Kreise nicht erfaßt, die nach Jahren am ehesten

auf die Leistungen der Versicherung angewiesen find.
Im einzelnen macht sich nun die Organisation wie folgt:

Träger der Versicherung sind kantonale Kassen, die

unabhängig vom übrigen Staatsbetrieb verwaltet werden
müssen, deren Vermögen ebenfalls vom übrigen Staats-
vermögen getrennt und selbständig verwaltet werden
muß. Dieser kantonalen Verstcherungskasse steht nun
die Aufgabe zu, die Versicherungsbeiträge der einzelnen
einzuziehen und die Auszahlungen an die Berechtigten
durchzuführen. Die Leistungen der Kassen find folgende:

1. Die Auszahlung einer sogenannten Grundrente.
2. Die Auszahlung der Zuschußrente.
Die eigentliche Grundrente wird finanziert durch die

Beiträge der Versicherten, sowie durch die Beiträge der
Arbeitgeber. Die Zuschußrente wird finanziert durch die
Leistungen von Bund und Kantonen.

Welches sind nun zunächst die Beiträge, die die ein«

zelnen zu leisten haben?
Jeder Schwetzerbürger hat vom 19. bis zum 65. Al-

tersjahr einen jährlichen Beitrag an die Versicherung zu
leisten und zwar bezahlen Männer Fr. 18 jährlich und
Frauen Fr. 12 jährlich. Dieser Betrag, den alle Bürger
und Bürgerinnen zu bezahlen haben, auch Ausländer,
wenn sie mehr als ein Jahr in der Schweiz ansässig
sind, wird eine Summe von zirka 4V Millionen ein-
bringen. Daneben hat jeder Arbeitgeber für seine An-
gestellten einen jährlichen Beitrag von je Fr. 15 zu be-

zahlen. Diesen Arbeitgeberbeitrag muß jedermann be-

zahlen, der fremde Kräfte als Arbeiter, Dienstboten,
Büroangestellte oder sonstwie in einem dienstvertraglichen
oder dienstvertragähnlichen Verhältnis, beschäftigt. Ein
Ehepaar zahlt demnach einen Beitrag von Fr. 30 jähr-
lich. Beschäftigt dieses Ehepaar einen Dienstboten, so

erhöht sich der Beitrag auf jährlich Fr. 45 und daneben
hat natürlich auch der Dienstbote noch seinen eigenen
Beitrag zu leisten. Durch die Arbeitgeberbeiträge werden
zirka 20 Millionen aufgebracht. Durch diese Leistungen
wird nun die Auszahlung der sogenannten Grundrente
finanziert. Die Grundrente sieht nun folgende Leistungen
vor:

a) Eine Altersrente von jährlich Fr. 200 an Männer
und Frauen von Anfang des Kalenderjahres an,
in welchem sie das 66. Altersjahr zurücklegen, bis
und mit dem Kalendervierteljahr, in dem der Tod
eintritt.

b) Eine Rente von jährlich Fr. 150 an Witwen, die
im Zeitpunkt der Verwitwung das 50. Altersjahr
zurückgelegt haben. Diese Renten sind zahlbar bis
die Berechtigung der Altersrente beginnt. Sie fällt
dahin mit der Wiederverheiratung.

An Witwen, die das 50. Altersjahr noch nicht er-
reicht haben, wird eine Kapitalabfindung ausbezahlt.

e) Eine Waisenrente von Fr. 50 jährlich, an jedes

Kind, bis zum zurückgelegten 18. Altersjahr, sowie
eine Doppelwaisenrente von Fr. 100 jährlich an
jedes Kind, von der Doppelverwaisung an bis zum
zurückgelegten 18. Altersjahr.

Diese Leistungen der Kasse nennt man, wie bereits
erwähnt, die sogenannte Grundrente, dazu kommt nun
noch die Zuschußrente. Diese Zuschußrente wird bekannt-
lich aufgebracht durch die Beiträge von Bund und Kanton.
Die Zuschußrente beträgt das 1'/-fache der Grundrente.
Demnach erhöhen sich die Beiträge wie folgt:

Altersrente pro Person jährlich Fr. 500.
Altersrente pro Ehepaar jährlich Fr. 1000.
Witwenrente Fr. 375 jährlich.
Waisenrente pro Kind Fr. 125 jährlich.
Doppelwaisenrente pro Kind Fr. 250 jährlich.
Auf die Grundrente hat jedermann Anspruch, auf

die Zuschußrente aber, da sie aus öffentlichen Mitteln
stammt, nur Bedürftige.

Der Gesamtaufwand der Versicherung, um diese

Leistungen zu effektuieren, beträgt jährlich 180 Mill. Fr.
Davon werden 60 Millionen, wie wir bereits erwähnt
haben, durch die Versicherten aufgebracht, 10 Millionen
werden durch die Alkoholreviston aufgebracht und 30
Millionen durch die Tabaksteuer. Wie sollen nun die
fehlenden 80 Millionen aufgebracht werden? über die
Flüssigmachung dieser Summe hat man lange debattiert.
Endlich aber ist man auf folgende Lösung gekommen,
die eine weitere Leistung des Volkes oder unserer Volks-
wirtschaft ausschließt. Man schafft für die definitive In-
kraftsetzung des Versicherungswerkes eine Übergangsperiode
von 15 Jahren, während welcher Zeit nur die halben
Renten ausbezahlt werden, hingegen die vollen Versiche-
rungsbeiträge einkassiert werden. Der Beginn der Ver-
sicherung ist gedacht auf das Jahr 1933. Bis zum
Jahre 1948 würden dann also nur die halben Leistungen
gemacht und die vollen Rentenauszahlungen würden erst
im Jahre 1948 beginnen. Da während dieser Zeit aber
bereits die vollen Versicherungsbeiträge fließen, so ge-
lingt es sowohl beim Bunde wie bei den kantonalen
Kassen einen Fonds zu äuffnen. Berechnungen haben
ergeben, daß diese Fonds nach 15 Jahren auf sine

derartige Höhe angewachsen sein werden, daß sie ein

Zmserträgnts von 18 Millionen abwerfen werden. Da-
mit wäre dann die Finanzierung voll gesichert.

Die ganze Organisation des Versicherungswesens ist
demnach denkbar einfach. Sie beruht auf dem Zusammen-
arbeiten von Volk und Staat, sie beruht auf der Soli-
darität aller Bundesgenossen.

Um in städtischen Verhältnissen eventuell höhere Lei-
ftungen an die Berechtigten ausrichten zu können, haben
die Kantone die Berechtigung, sogenannte Zusatzverstche-

rungen einzuführen. Hingegen dürfen für diese Zusatz-

Versicherungen keine Arbeitgeberbeiträge mehr erhoben
werden. Der Schweizerische Gewerbeverband hat der

Erhebung auf Arbeitgeberbeiträgen grundsätzlich zuge-

stimmt, hat aber auch dem Wunsche Ausdruck verliehen,

daß Bund, Kanton und Gemeinde in ihren Submissions-
bestimmungen dem Gewerbeverband auch etwas mehr
entgegenkommend sein könnten. Der Gewerbestand hat
schließlich auch mitgeholfen, die Pensionskassen unserer

öffentlichen Verwaltungen zu schaffen, die den staatlichen
Beamten und Angestellten ein ruhiges Alter sichern. Der
Gewerbestand wollte überdies das ganze Sozialwerk nicht

durch die Ablehnung des Arbeitgeberbeitrages zum Schei.

tern bringen. Gerade die Inhaber mittlerer und kleinerer

Betriebe haben sicherlich auch ein Interesse an dem Zu-
ftandekommen dieser Alters- und Hlnterlassenenverstche-

rung, denn gerade sie wird mit ihnen das Los derjenigen
Arbeiter und Angestellten erleichtern helfen, die jahrelang
im gewerblichen Betriebe mitgearbeitet haben.

Die Alters- und Hinterlassenenversicherung soll ein

Werk umfassender Solidarität zu Gunsten unserer Greisen,

unserer Witwen und Waisen sein. Ihre Hauptaufgabe
soll sein, denjenigen, die nach einem Leben voller Mühe



138 afKnfte. fumets. «xmö»i.'^cftnttg („SWeißerMatt") sfa. 12

unb Arbeit ihre Kräfte fwlnben fehen, ben ßebenSabenb

ju erleftern. ©te foü aber auch mithelfen, SEBttmen unb
SOBatfen oor ber größten Stot ju füfcen,

11 od)mal»« ^Ia4t-$(W&fit0en+
Bejugnehmenb auf bte jroet legten ©ätje tn Str. 7 ber

„Danbro.'3tg" unb ebenfo auf ben Slrtifel tn SRr. 9 betr.
Blo&Banbfägen nehme f Betanlaffung meine Erfah*
rungen als alter ©äger unb langjähriger Blahmeißer —
(alfo als richtiger §oljwurm) — in oerftebenen Säge--
werfen, jur Orientierung für Qntereffenten tn 3hrem
gefäfcten blatte furj mitjuteilen.

SBaS ©te in Str. 7 3hrer gefät)ten geitung fd^ret=
ben, baß bas geeignete ißerfonal für bie Bebtenung ber
SRafinen, aber noch "'et weh* für bte Behanblung unb
tn Stanbßeüung ber Banbfägenblätter, große Schwierig*
feiten bietet, weil nicht oothanben, ift nur ju wahr. Qeber
Braîtifer, ber fchon mit Bollgatter unb Banbfägen ge>

arbeitet hat, alfo auch als Scharfmacher — löten unb
richten ber Banbfägenblätter Inbegriffen — roirb mir
Bedjt geben, wenn ich behaupte, baß bte Beljanblung ber
Banbfägenblätter otel bißijiler ift als bie ber BoHgatter*
blätter. 2118 Scharfmacher für Banbfägen fommt wirf*
lieh w ganj gut gefchulteS ^Setfonal tn grage. Um ben
Beruf „Scharfmacher" richtig erfaffen ju fönnen, follte
betfelbe juglef ein geübter Säger fein unb jebe Säge*
maflne felbftänbig bebienen fönnen, roaS aber leiber

nft immer ber gall iß. Unb fo fommt eS bann oft
ju unliebfamen SluSetnanberfehungen jwifen SfJîafchtnift
unb Scharfmacher, meil einer bem anbern bas Borlaufen
ber Blätter jut Saß legt. Stun jum SHrtifel £>oljerfparnt8
Banbfäge fontra BoUgatter. ®a fchretbt 3h* ©Infenber
In Sit. 9 oon ber großen |joljerfparnt§ ber Banbfäge
gegenüber bem BoUgatter.

Bach meinen gemachten Erfahrungen iß aber bie

EtfparniS fehr minim. Schon oor 18 fahren benähte
man auf BoUgatter fogenannte ^ßlatttnablätter oon nur
1,2 mm Stärfe. Sölätter oon 1,6—1,8 mm ©tärfe
toaren fchon bamalS bas SRajimum tn einem rationell
arbeitenben ©efäft. fpeute bei ben hohen $oljptelfen
wirb fein BoUgattetbeßfcer mehr über 1,6 mm Blatt*
bidte gehen. 93anbfägenblätter oon nur 1 mm ®icte
fommen nur für Bafolj unb fletne Slödte bis jirfa
25 cm ®ur«hmeffer tn grage, für größere Blödte iß
1,2 mm baS SDttnimum ber Btattbidte. Set ber $olj>
etfparnis rebet aber auch bte Schnittbefchaffenhett etn
wichtiges SBörtletn mit.

Scßon öfters habe ich oon Banbfägenbeßijem tn ihren
Empfehlungen gelefen „fauberer Banbfägenfnttt", wobei
ich mich eines SädjelnS nidßt enthalten fonnte.

BBaS iß bamit gemeint? 3ß ber faubere Sdhnttt
nur bei Banbfägen anjutreßen ober nicht überall bei
Banbfägen? Bach metner Erfahrung unb Beobachtung
iß baS leßtere mehr ber gall unb baS etßere feltener.
Kleinere Schltngerungen unb Stippen laßen ßch bei aller
Sorgfalt faß nicht oermeiben, benn baS bünnere Banb*
fägenblatt oibriert unter allen Umßänben mehr als ein
©atterfägeblatt, wenn eS auch nur 0,1—0,4 mm ßärfer
iß, auch îann ßraßer gefpannt werben ohne bem
Eatter ju fdfjaben.

£>aben aber etliche 3ähne beS BanbfägeblatteS burch
einen horten Eegenßanb, wie ©anb ec, Stäben gelttten,
wofür ße fehr empftnblicf) ßnb, fo ßnb bte Slippen unb
gurchen noch größer. SBenn nicht ju oiele 3ähne ge=
litten haben, fann — um weniger 3ett ju oerlieren unb
ten Scharfmacher nicht mit 2lrbeit ju überhäufen —
noch weiter gefdjnitten werben, aber bte läßigen Slippen
jelgen ßch bann tn jebem Brett.

®anu iß nicht ju überfehen, baß, je größer bie Be*

fchäbigung ber 3äh"e, beßo mehr muß baS ganje
Blatt nadjgefchtißen, eoenluell fogar nadfjgeßanjt ober

auch et" ©tücf herauSgefdfjnttten werben, was alfo großen
Slattoerfchleiß unb 3eltaufwanb bebeutet, was beim

©atterfägeblatt otel geringer iß, ba eben nur ein furjeö
Blatt ber betreßenben Befähigung auSgefefct iß unb leicht

auSgewechfelt ober bei fletnen Befähigungen im ©atter
felbft auSgebeffert werben fann.

Stun noch etwas über Kraftoerbrauch unb SeißungS*
fähigfeit ber beiben SOlaflnen. SBöhrenb bei einem

BoUgatter mit 10 PS bis höchßenS 25 PS gerechnet

werben fann, muß bei Blodtbanbfägen mit mtnbeßenS
15—45 PS gerechnet werben. ®er größere Krafloer*
brauch bei ber Banbfäge rührt oon ber etforberlidhen
größeren 3ahngefdfjwtnbigïett ber Banbfägen her. Be*

fanntltch brauet etne ÜBafdEßne mit höh®* Sourenjahl
mehr Kraft als eine foldfje mit weniger Souren. ®le

Banbfäge aber oerlangt etne hfe Sourenjahl, weil bie

3ahngefthwlnbigfeit 30—40 m in ber Sefunbe betragen

foil um gut ju arbeiten unb leißungSfähig ju fetn, beim

Bollgatter bagegen genügt etne 3ahngefchwtnbigfett oon

3-4 m per Sefunbe.
®te SetßungSfähigfett beS BoHgatterS iß aber be*

beutenb größer als bte ber Banbfäge unb jubem fällt
oom Bollgatter auch weniger oerfdjnittene 2Bare an al?

oon ber Banbfäge.
3(uch ber Slaumbebarf fann eine Stolle fptefen. ®ie

Banbfäge, fpejiell bie horizontale Blocfbanbfäge bebarf
etneS bebeutenb größeren SlaumeS als ber Bollgatter —
etner BertifaPBlodbanbfäge fönnte idh überhaupt nicht
baS SOßort reben, aus oerftebenen ©rünben.

iHHeS tn allem iß ju fagen, baß ber BoUgatter tn

ben weitaus metßen gälten ber Banbfäge oorjujteljen
iß, jeber mit beiben ÏRaftr.en erfahrene Kollege wirb
mir htertn Stecht geben. ®le Banbfäge wirb ben Boll'
gatter noch lange nft oerbrängen. Slodh mödhte ich

bemerfen, baß wir ja tn ber Sthmeij fehr leißungSfähige
^oljbearbeitungSmafchtnen=gabrifen haben, bte Bollgatter
unb Banbfägen herßeüen, bie ben höchßen Slnforberungen
gerecht werben unb alfo ben auSlänbifen in nichts nacb'

ßehen.
Obwohl ich nnn an ber Banbfäge farfe Kritif h"^

walten laßen, fo foH bamit boch nicht gefagt fetn, baf
eS ntdht auch Banbfägenbeßher gibt, bte ßch etne @h"
barauS machen, mögltchß fön gefntttene SBare ju

liefern unb oon btefen mödhte f befonberS bie girma
Bogt & §oß, oormals 31. |>. SanbiS in Derltfon h«'
oofeben. ®tefe girma war jebenfalls auch etne ber

erßen tn ber Sdhmeij, bie mit Blochbanbfägen Çû'i
fnttten, bei beren erfahrenem unb ejaftem Scharfmachet
idh oor 37 fahren tn bte Schule gtng.

2B. ®rojler.

OoHc$wirt$cban.
Erteilung oon BewUttigungeu. (Fk.-Korr.) ®ie

teilung für 3nbußrte unb ©ewetbe hat im oergangenen
3ahr 108 Bewilligungen für Berftebung ber ©renjen
ber ïageSarbeit, 345 folche für jweifftigen SageSbe'

trteb, 50 für bauernbe Stachtarbeit, 35 für bauernbe

SonntagSarbeit, 43 für ununterbrodhenen Betrieb up
44 für £ülfsarbeit erteilt. ®aju gefeiten ßch bte Berotl-

Itgungen für bie abgeänberte SîormalarbeitSwoche 5?'
52 BBochenßunben, fowte bie Kolleftiobewilligungeni|»
52 Stunben ganjer 3«bußtiejweige, wie Sägeret, @W'

fetei, Kunßßetngewerbe. Enbe 1928 waren 1135 gäbet'

ten im Beßt>e etner Bewilligung jur 52 Stunbennw-
btefe 3ahl fanï auf Enbe 1929 auf 847 Betriebe. 2W
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und Arbeit ihre Kräfte schwinden sehen, den Lebensabend

zu erleichtern. Sie soll aber auch mithelfen, Witwen und
Waisen vor der größten Not zu schützen.

Nochmals Klock-Kanbsagen.
Bezugnehmend auf die zwei lchten Sätze in Nr. 7 der

„Handw.'Ztg" und ebenso auf den Artikel in Nr. 9 betr.
Block-Bandsägen nehme ich Veranlassung meine Ersah-
rungen als alter Säger und langjähriger Platzmeister —
(also als richtiger Holzwurm) — in verschiedenen Säge-
werken, zur Orientierung für Interessenten in Ihrem
geschätzten Blatte kurz mitzuteilen.

Was Sie in Nr. 7 Ihrer geschätzten Zeitung schrei-
ben, daß das geeignete Personal für die Bedienung der
Maschinen, aber noch viel mehr für die Behandlung und
in Standstellung der Bandsägenblätter, große Schwierig-
ketten bietet, weil nicht vorhanden, ist nur zu wahr. Jeder
Praktiker, der schon mit Vollgatter und Bandsägen ge-
arbeitet hat, also auch als Scharfmacher — löten und
richten der Bandsägenblätter tnbegriffen — wird mir
Recht geben, wenn ich behaupte, daß die Behandlung der
Bandsägenblätter viel dissiziler ist als die der Vollgatter-
blätter. Als Scharfmacher für Bandsägen kommt wirk-
lich nur ganz gut geschultes Personal in Frage. Um den
Beruf „Scharfmacher" richtig erfassen zu können, sollte
derselbe zugleich ein geübter Säger sein und jede Säge-
Maschine selbständig bedienen können, was aber leider
nicht immer der Fall ist. Und so kommt es dann oft
zu unliebsamen Auseinandersetzungen zwischen Maschinist
und Scharfmacher, weil einer dem andern das Vorlaufen
der Blätter zur Last legt. Nun zum Artikel Holzersparnis
Bandsäge kontra Vollgatter. Da schreibt Ihr Einsender
in Nr. 9 von der großen Holzersparnis der Bandsäge
gegenüber dem Vollgatter.

Nach meinen gemachten Erfahrungen ist aber die

Ersparnis sehr minim. Schon vor 18 Jahren benützte
man auf Vollgatter sogenannte Plattinablätter von nur
1,2 mm Stärke. Blätter von 1,6—1,8 mm Stärke
waren schon damals das Maximum in einem rationell
arbeitenden Geschäft. Heute bei den hohen Holzpreisen
wird kein Vollgatterbefitzer mehr über 1,6 mm Blatt-
dicke gehen. Bandsägenblätter von nur 1 mm Dicke
kommen nur für Bauholz und kleine Blöcke bis zirka
25 em Durchmesser in Frage, für größere Blöcke ist
1,2 mm das Minimum der Blattdicke. Bei der Holz-
ersparnis redet aber auch die Schnittbeschaffenheit ein
wichtiges Wörtlein mit.

Schon öfters habe ich von Bandsägenbesttzern in ihren
Empfehlungen gelesen „sauberer Bandsägenschnitt", wobei
ich mich eines Lächelns nicht enthalten konnte.

Was ist damit gemeint? Ist der saubere Schnitt
nur bei Bandsägen anzutreffen oder nicht überall bei
Bandsägen? Nach metner Erfahrung und Beobachtung
ist das letztere mehr der Fall und das erstere seltener.
Kleinere Schlingerungen und Rippen lassen sich bei aller
Sorgfalt fast nicht vermeiden, denn das dünnere Band-
sägenblatt vibriert unter allen Umständen mehr als ein
Gattersägeblatt, wenn es auch nur 0,1—0,4 mm stärker
ist, auch kann es straffer gespannt werden ohne dem
Gatter zu schaden.

Haben aber etliche Zähne des Bandsägeblattes durch
einen harten Gegenstand, wie Sand ec. Schaden gelitten,
wofür sie sehr empfindlich sind, so sind die Rippen und
Furchen noch größer. Wenn nicht zu viele Zähne ge-
litten haben, kann — um weniger Zeit zu verlieren und
den Scharfmacher nicht mit Arbeit zu überhäufen —
noch weiter geschnitten werden, aber die lästigen Rippen
zeigen sich dann in jedem Brett.

Dann ist nicht zu übersehen, daß, je größer die Be-

schädigung der Zähne, desto mehr muß das ganze
Blatt nachgeschliffen, eventuell sogar nachgestanzt oder

auch ein Stück herausgeschnitten werden, was also großen
Blattverschleiß und Zettaufwand bedeutet, was beim

Gattersägeblatt viel geringer ist, da eben nur ein kurzes

Blatt der betreffenden Beschädigung ausgesetzt ist und leicht

ausgewechselt oder bei kleinen Beschädigungen im Gatter
selbst ausgebessert werden kann.

Nun noch etwas über Kraftverbrauch und Letstungs-
fähigkeit der beiden Maschinen. Während bei einem

Vollgatter mit 10 bis höchstens 25 gerechnet

werden kann, muß bei Blockbandsägen mit mindestens
15—45 gerechnet werden. Der größere Kraflver-
brauch bei der Bandsäge rührt von der erforderlichen
größeren Zahngeschwindigkeit der Bandsägen her. Be-

kanntlich braucht eine Maschine mit hoher Tourenzahl
mehr Kraft als eine solche mit weniger Touren. Die

Bandsäge aber verlangt eine hohe Tourenzahl, weil die

Zahngeschwindigkeit 30—40 m in der Sekunde betragen

soll um gut zu arbeiten und leistungsfähig zu sein, beim

Vollgatter dagegen genügt eine Zahngeschwindigkeit von

3-4 m per Sekunde.
Die Leistungsfähigkeit des Vollgatters ist aber be-

deutend größer als die der Bandsäge und zudem fällt
vom Vollgatter auch weniger verschnittene Ware an als

von der Bandsäge.
Auch der Raumbedarf kann eine Rolle spielen. Die

Bandsäge, speziell die horizontale Blockbandsäge bedarf
eines bedeutend größeren Raumes als der Vollgatter —
einer Vertikal-Blockbandsäge könnte ich überhaupt nicht

das Wort reden, aus verschiedenen Gründen.
Alles in allem ist zu sagen, daß der Vollgatter in

den weitaus meisten Fällen der Bandsäge vorzuziehen
ist, jeder mit beiden Maschinen erfahrene Kollege wird
mir hierin Recht geben Die Bandsäge wird den Voll-

gatter noch lange nicht verdrängen. Noch möchte ich

bemerken, daß wir ja in der Schweiz sehr leistungsfähige
Holzbearbeitungsmaschinen-Fabriken haben, die Vollgatter
und Bandsägen herstellen, die den höchsten Anforderungen
gerecht werden und also den ausländischen in nichts nach-

stehen.
Obwohl ich nun an der Bandsäge scharfe Kritik habe

walten lassen, so soll damit doch nicht gesagt sein, daß

es nicht auch Bandsägenbesitzer gibt, die sich eine Ehre

daraus machen, möglichst schön geschnittene Ware zn

liefern und von diesen möchte ich besonders die Firma
Vogt A Hotz, vormals A. H. Landis in Oerlikon her-

vorheben. Diese Firma war jedenfalls auch eine der

ersten in der Schweiz, die mit Blochbandsägen Halt
schnitten, bei deren erfahrenem und exaktem Scharfmacher
ich vor 37 Jahren in die Schule ging.

W. Troxler.

VMMMchsN.
Erteilung von Bewilligungen. (kì-Korr.) Die Ab-

teilung für Industrie und Gewerbe hat im vergangenen
Jahr 108 Bewilligungen für Verschiebung der Grenzen

der Tagesarbeit, 345 solche für zweischichtigen Tagesbe-

trieb, 50 für dauernde Nachtarbeit, 35 für dauernd«

Sonntagsarbeit, 43 für ununterbrochenen Betrieb und

44 für Hülfsarbeit erteilt. Dazu gesellen sich die Bew'l-

ligungen für die abgeänderte Normalarbeitswoche auf

52 Wochenstunden, sowie die Kollektivbewilligungen M
52 Stunden ganzer Industriezweige, wie Sägerei, Siik-

kerei, Kunststetngewerbe. Ende 1928 waren 1135 Fabr>-

ken im Besitze einer Bewilligung zur 52 Stundenwoche-

diese Zahl sank auf Ende 1929 auf 847 Betriebe. M
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